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1.  Neue Regeln durch das Gesetz zur Umsetzung 
der Amtshilferichtlinie sowie zur Änderung 
steuerlicher Vorschriften

Das sog. Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz enthielt zunächst im 
Wesentlichen eine Anpassung deutscher Steuervorschriften an das 
Recht der Europäischen Union und an die Rechtsprechung des Euro-
päischen Gerichtshofs. Später wurden Teile des eigentlich geschei-
terten Jahressteuergesetzes 2013 aufgenommen. Wesentliche Teile 
des Gesetzes traten nunmehr zum 30.6.2013 in Kraft.

Neben den Einschränkungen bei den sog. „Cash-GmbHs“, den Be-
grenzungen der Möglichkeiten für Immobilienunternehmen durch 
Anteilstausch über sog. RETT-Blocker die Grunderwerbsteuer zu ver-
meiden und dem Streichen des als „Goldfi nger“ bezeichneten Steu-
ersparmodells mittels An- und Verkauf von Gold über Firmen nach 
ausländischem Recht wurden noch viele weitere Änderungen und 
Neuregelungen beschlossen. Nachfolgend wollen wir Ihnen einen 
Überblick über die wesentlichen Steuervorschriften geben:

• Förderung von Elektrofahrzeugen: Eine Neuregelung sieht bei 
der sog. 1-%-Regelung vor, dass für bis zum 31.12.2013 ange-
schaffte Elektro- oder Hybridfahrzeuge der Listenpreis um 500 € 
pro kWh der Batteriekapazität zu mindern ist. Die Minderung 

pro Kfz darf höchstens 10.000 € betragen. Für die Folgejahre 
ist eine Minderung um jährlich 50 € pro kWh vorgesehen. Der 
Höchstbetrag mindert sich für in den Folgejahren angeschaffte 
Kfz um jährlich 500 €. 

 Wird die Fahrtenbuchmethode angewendet, sind die auf die 
Anschaffung des Batteriesystems entfallenden Kosten in Höhe 
der bei der 1-%-Regelung zugestandenen Pauschalbeträge bei 
der Ermittlung der Gesamtkosten auszuscheiden, d. h. die Abset-
zungen für Abnutzung sind entsprechend zu mindern. Diese Re-
gelung gilt für alle vor dem 1.1.2023 angeschafften Fahrzeuge. 
Sie gilt ab dem auf die Verkündung des Gesetzes folgenden Tag 
auch für Elektro- und Hybridfahrzeuge, die bereits im Betriebs-
vermögen enthalten sind und für die eine Entnahme oder ein 
geldwerter Vorteil zu versteuern ist.

• Lohnsteuer-Nachschau: Mit der Einführung einer sog. „Lohn-
steuer-Nachschau“ – die nicht vorher angekündigt werden muss 
– soll das Finanzamt in die Lage versetzt werden, sich insbe-
sondere einen Eindruck über die räumlichen Verhältnisse, das 
tatsächlich eingesetzte Personal und den üblichen Geschäfts-
betrieb zu verschaffen. Die von der Lohnsteuer-Nachschau be-
troffenen Personen haben auf Verlangen Lohn- und Gehaltsun-
terlagen, Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere und andere 
Urkunden über die der Lohnsteuer-Nachschau unterliegenden 
Sachverhalte vorzulegen und Auskünfte zu erteilen, soweit dies 
zur Feststellung einer steuerlichen Erheblichkeit zweckdienlich 
ist. Geben die getroffenen Feststellungen hierzu Anlass, kann 
von der allgemeinen Nachschau zu einer Außenprüfung über-
gegangen werden. 

• Lohnsteuer-Freibeträge: Als Verfahrensvereinfachung für Ar-
beitnehmer erlaubt die Finanzverwaltung auf Antrag, die Gel-
tungsdauer eines im Lohnsteuerabzugsverfahren zu berücksich-
tigenden Freibetrags künftig auf 2 Kalenderjahre zu verlängern. 
Ein jährlicher Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung beim Finanz-
amt ist damit entbehrlich.

• Wehrsold: Steuerfrei bleiben der reine Wehrsold für den frei-
willigen Wehrdienst und das Dienstgeld für Reservisten, das 
Taschengeld für den Bundesfreiwilligendienst, den Jugendfrei-
willigendienst und für die anderen zivilen Freiwilligendienste. 
Steuerpfl ichtig werden bei Dienstverhältnissen ab dem 1.1.2014 
u. a. der Wehrdienstzuschlag, besondere Zuwendungen sowie 
unentgeltliche Unterkunft und Verpfl egung. 
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• Pfl egepauschbetrag: Steuerpfl ichtige können wegen außerge-
wöhnlicher Belastungen, die ihnen durch die Pfl ege einer hilf-
losen Person entstehen, anstelle einer Steuerermäßigung einen 
sog. Pfl ege-Pauschbetrag in Höhe von 924 € im Jahr geltend 
machen, wenn sie dafür keine Einnahmen erhalten und sie die 
Pfl ege im Inland entweder in ihrer Wohnung oder in der Woh-
nung des Pfl egebedürftigen persönlich durchführen. Mit einer 
Neuregelung wird der Anwendungsbereich des Pfl ege-Pausch-
betrages auf die häusliche, persönlich durchgeführte Pfl ege im 
gesamten EU-/EWR-Ausland ausgeweitet und die Norm europa-
rechtstauglich gestaltet. So kann die persönliche Pfl ege – unter 
weiteren Voraussetzungen – nunmehr auch unabhängig vom Ort 
der Pfl ege steuerlich honoriert werden. 

• Prozesskosten: Aufwendungen für die Führung eines Rechts-
streits (Prozesskosten) werden vom Abzug als außergewöhnli-
che Belastung ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um 
Aufwendungen, ohne die der Steuerpfl ichtige Gefahr liefe, seine 
Existenzgrundlage zu verlieren und seine lebensnotwendigen 
Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen nicht mehr befriedigen zu 
können (siehe auch Beitrag Nr. 3).

• Ort der Leistung: Bislang wurden Leistungen, die an den nicht 
unternehmerischen Bereich einer juristischen Person erbracht 
wurden, die sowohl unternehmerisch als auch nicht unterneh-
merisch tätig ist, an dem Ort besteuert, an dem der leistende Un-
ternehmer seinen Sitz oder eine Betriebsstätte hat, von der aus 
der Umsatz tatsächlich erbracht wurde. In Zukunft richtet sich 
bei Leistungen an juristische Personen, die sowohl unternehme-
risch als auch nicht unternehmerisch tätig sind, der Leistungsort 
insgesamt nach ihrem Sitz, soweit keine andere Ortsregelung 
vorgeht. Dies gilt sowohl beim Bezug für den unternehmerischen 
als auch für den nicht unternehmerischen Bereich. Ausnahme: 
der Bezug erfolgt ausschließlich für den privaten Bedarf des Per-
sonals oder eines Gesellschafters.

• Vermietung von Sportbooten/Beförderungsmitteln: Durch die 
Neufassung des Umsatzsteuergesetzes wird der Leistungsort bei 
der langfristigen Vermietung von Sportbooten an den Ort, an 
dem das Boot dem Leistungsempfänger zur Verfügung gestellt 
wird und der leistende Unternehmer an diesem Ort auch seinen 
Sitz oder eine Betriebsstätte hat und die Vermietungsleistungen 
dort erbringt, verlagert. Das gilt auch für die langfristige Vermie-
tung von Beförderungsmitteln an Nichtunternehmer.

• Kunstgegenstände: Insbesondere die Lieferungen sowie die Ver-
mietung von Sammlungsstücken und Kunstgegenständen wer-
den von der Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes 
ausgeschlossen; sie unterliegen künftig dem Regelsteuersatz. 

• Gutschriften/Änderung bei der Rechnungsstellung: Grund-
sätzlich richtet sich das Recht für die Rechnungsausstellung 
nach den Vorschriften des Mitgliedstaats, in dem der Umsatz 
ausgeführt wird. Sofern der leistende Unternehmer nicht im 
Inland ansässig ist, gilt künftig das Recht des Mitgliedstaates, 
in dem der Unternehmer ansässig ist. Bei Ausstellung einer 
Rechnung durch den Leistungsempfänger muss die Rechnung 
die Angabe „Gutschrift“ enthalten (siehe hierzu auch Beitrag 
„Änderungen bei Rechnungen durch das Amtshilferichtlinien-
Umsetzungsgesetz“).

• Steuerschuldnerschaft bei Gas- und Stromlieferungen: Die 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers wird erweitert 
auf die entsprechenden Lieferungen von Gas über das Erdgas-
netz und von Elektrizität durch einen im Inland ansässigen Un-
ternehmer an einen anderen Unternehmer, der selbst derartige 
Leistungen erbringt bzw. – bei Lieferungen von Elektrizität – 
beide Unternehmer Wiederverkäufer sind. Damit unterliegen die 
Betreiber von Photovoltaikanlagen oder Windenergieanlagen 
nicht der Übertragung der Steuerschuldnerschaft auf den Leis-
tungsempfänger, da diese nicht „Wiederverkäufer“ sind.

Neben den aufgeführten Neuregelungen bzw. Änderungen enthält 
das Gesetz noch eine Fülle weiterer Anpassungen, deren Ausführung 

den Rahmen dieses Schreibens sprengen würden. In den nächsten 
Informationsschreiben werden wir Sie detaillierter über einzelne re-
levante Änderungen informieren.

2. Änderungen bei „Rechnungen“ durch das 
Amtshilferichtlinien-Umsetzungsgesetz

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss sie 
strenge Kriterien erfüllen, die im Umsatzsteuergesetz explizit ge-
regelt sind. Das jüngst verabschiedete Amtshilferichtlinien-Umset-
zungsgesetz verschärft diese Regelungen weiter. Dabei gilt Folgen-
des zu beachten:

Gutschriften: In den Fällen der Ausstellung der Rechnung durch den 
Leistungsempfänger oder durch einen von ihm beauftragten Drit-
ten muss die Angabe „Gutschrift“ (anstelle von Rechnung) enthalten 
sein. 

Reiseleistung/Differenzbesteuerung: Der bisherige Hinweis „Diffe-
renzbesteuerung nach § 25 (oder § 25a UStG)“ ist jetzt – je nach 
Sachverhalt – zwingend um die Angaben „Sonderregelung für Rei-
seleistungen“ bzw. „Gebrauchsgegenstände/Sonderregelung“ bzw. 
„Kunstgegenstände/Sonderregelung“ bzw. „Sammlerstücke und An-
tiquitäten/Sonderregelung“ zu ergänzen.

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers/Reverse-Charge-
Verfahren: Beim sog. Reverse-Charge-Verfahren (betroffen können 
u. a. Bauleistungen, Leistungen an ausländische Unternehmer sein) 
schuldet der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer. Führt demnach 
ein Unternehmen Leistungen aus, die unter das Verfahren fallen, 
muss die Rechnung zwingend die Angabe „Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers“ enthalten. Auch der Begriff „Reverse 
Charge“ ist zusätzlich erlaubt und für Rechnungen an ausländische 
Unternehmer anzuraten.

Fristen für die Rechnungsausstellung: Rechnungen für innerge-
meinschaftliche Lieferungen und sonstige Leistungen an Unterneh-
mer in einem anderen Mitgliedstaat (Reverse-Charge-Verfahren) 
müssen bis zum 15. des Folgemonats (= Monat der Umsatzausfüh-
rung) ausgestellt werden.

3.  Dienstwagenbesteuerung: Anwendung der 
1-%-Regelung auch bei fehlender privater 
Nutzung

Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbil-
ligt ein Fahrzeug zur privaten Nutzung zur Verfügung, führt dies 
beim Arbeitnehmer auch dann zu einem steuerpfl ichtigen Vorteil, 
wenn der Arbeitnehmer das Fahrzeug tatsächlich nicht privat nutzt. 
Der Vorteil ist, wenn ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nicht ge-
führt worden ist, nach der 1-%-Regelung zu bewerten. Dies hat der 
Bundesfi nanzhof (BFH) in einer Reihe von Urteilen vom 21.3.2013 
und 18.4.2013 entschieden und damit seine bisherige Rechtspre-
chung korrigiert. Bisher wurde in derartigen Fällen die tatsächli-
che private Nutzung des Fahrzeugs vermutet. Der Steuerpfl ichtige 
konnte die Vermutung unter engen Voraussetzungen widerlegen. 
Diese Möglichkeit ist nun entfallen.  

Die vom Arbeitgeber gewährte Möglichkeit, den Dienstwagen auch 
privat nutzen zu dürfen, führt beim Arbeitnehmer zu einem Vorteil, 
der als Lohn zu versteuern ist. Ob der Arbeitnehmer von der Mög-
lichkeit der privaten Nutzung Gebrauch gemacht hat, ist nach neu-
ester Auffassung des BFH dafür unerheblich, denn der Vorteil in Ge-
stalt der konkreten Möglichkeit, das Fahrzeug auch zu Privatfahrten 



nutzen zu dürfen, ist dem Arbeitnehmer bereits mit der Überlassung 
des Fahrzeugs zugefl ossen. 

Das Einkommensteuergesetz (EStG) setzt keine tatsächliche Nut-
zung voraus, sondern verweist nur auf die 1-%-Regelung. Mit dem 
Betrag, der nach der 1-%-Regelung als Einnahme anzusetzen ist, 
sollen sämtliche geldwerten Vorteile, die sich aus der Möglichkeit 
zur privaten Nutzung des Dienstwagens ergeben – unabhängig von 
Nutzungsart und -umfang – pauschal abgegolten werden. Diese Ty-
pisierung hat der BFH wiederholt als verfassungsgemäß erachtet. 

Anmerkung: Die 1-%-Regelung kommt aber nur dann zur Anwen-
dung, wenn feststeht, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer tat-
sächlich einen Dienstwagen zur privaten Nutzung arbeitsvertraglich 
überlassen hat. In Zukunft wird also lediglich ein arbeitsvertraglich 
vereinbartes Privatnutzungsverbot oder das ordnungsgemäße Füh-
ren eines Fahrtenbuchs die Besteuerung des geldwerten Vorteils 
verhindern können.

4.  Sammelauskunftsersuchen der 
Steuerfahndung

Die Antwort auf ein Sammelauskunftsersuchen der Steuerfahndung 
kann nicht mit der Begründung verweigert werden, die Geheimhal-
tung der Daten sei privatrechtlich vereinbart worden. Dies hat der 
Bundesfi nanzhof (BFH) mit Urteil vom 16.5.2013 entschieden. 

In einem – für die Praxis weitreichenden Fall – ging es dem Finanz-
amt darum zu erfahren, welche Nutzer Verkaufserlöse von mehr 
als 17.500 € pro Jahr über eine Internethandelsplattform erzielten. 
Name und Anschrift der Händler sollten ebenso angegeben werden 
wie deren Bankverbindung. Außerdem sollte eine Aufstellung der 
einzelnen Verkäufe vorgelegt werden. Ab einem Umsatz von mehr 
als 17.500 € pro Jahr ist Umsatzsteuer zu entrichten. 

Das Sammelauskunftsverlangen war an die deutsche Schwester-
gesellschaft eines in Luxemburg ansässigen Betreibers einer Inter-
nethandelsplattform gerichtet. Die in Deutschland ansässige GmbH 
hatte die Internethandelsplattform früher selbst betrieben. Sie ver-
pfl ichtete sich gegenüber der Schwestergesellschaft, die von ihr zu 
verarbeitenden Daten nicht an Dritte weiterzugeben. Entsprechend 
argumentierte sie, sie könne die von ihr verlangten Auskünfte nicht 
erteilen, da sie hierzu nach den für sie bindenden Weisungen ihrer 
Schwestergesellschaft nicht befugt sei. 

Der BFH stellt jedoch in seiner Entscheidung fest, dass die Vorinstanz 
in ihrer Beurteilung keine ausreichenden Feststellungen getroffen 
hat, dass dem Unternehmen der Zugriff auf die Daten aus techni-
schen Gründen unmöglich ist. Dass die Datenserver im Ausland ste-
hen, steht dem Zugriff auf die Daten nicht entgegen. 

5.  Einkünfteerzielungsabsicht bei der 
Vermietung von Gewerbeobjekten 

Bei Gewerbeimmobilien ist nach einer Entscheidung des Bundes-
fi nanzhofs vom 19.2.2013 stets im Einzelfall festzustellen, ob der 
Steuerpfl ichtige beabsichtigt, auf die voraussichtliche Dauer der 
Nutzung einen Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten 
zu erzielen.

Aufwendungen für ein nach Anmietung leer stehendes Gewerbeob-
jekt können als vorab entstandene Werbungskosten abziehbar sein, 
wenn der Steuerpfl ichtige – als gewerblicher Zwischenmieter – die 
Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich dieses Objekts erkennbar 
aufgenommen und sie später nicht aufgegeben hat.

Ist dem Steuerpfl ichtigen von Anfang an bekannt oder zeigt sich 
später aufgrund bislang vergeblicher Vermietungsbemühungen, dass 
für ein seit Jahren leer stehendes Objekt, so wie es baulich gestaltet 
ist, kein Markt besteht und es deshalb nicht vermietbar ist, muss 
er – will er die Aufnahme oder Fortdauer seiner Vermietungsabsicht 
belegen – zielgerichtet darauf hinwirken, u. U. auch durch bauliche 
Umgestaltungen einen vermietbaren Zustand zu erreichen. 

Konsequenz: Gelingt der Nachweis nicht, können Werbungskosten 
nicht mehr steuerlich geltend gemacht werden.

6.  Einkünfteerzielungsabsicht bei 
Ferienwohnungen

Bei der Vermietung von Ferienwohnungen sind strenge Regeln zu 
beachten, wenn die anfallenden Aufwendungen auch steuerlich gel-
tend gemacht werden sollen.  Dabei geht die Finanzverwaltung bei 
einer ausschließlich an wechselnde Feriengäste vermieteten und in 
der übrigen Zeit hierfür bereit gehaltenen Ferienwohnung ohne wei-
tere Prüfung von der Einkünfteerzielungsabsicht des Steuerpfl ich-
tigen aus, sodass hier auch alle Aufwendungen steuerlich berück-
sichtigt werden.

Wird eine Ferienwohnung jedoch zeitweise vermietet und zeitweise 
selbst genutzt oder behält sich der Steuerpfl ichtige eine zeitweise 
Selbstnutzung vor, ist diese Art der Nutzung Beweisanzeichen für 
eine auch private, nicht mit der Einkünfteerzielung zusammenhän-
gende Veranlassung der Aufwendungen. In diesen Fällen ist die Ein-
künfteerzielungsabsicht stets zu prüfen. 

Nach einer Entscheidung des Bundesfi nanzhofs vom 16.4.2013 ist 
die Überprüfung der Einkünfteerzielungsabsicht des Steuerpfl ichti-
gen schon dann erforderlich, wenn er sich eine Zeit der Selbstnut-
zung vorbehalten hat, unabhängig davon, ob, wann und in welchem 
Umfang er von seinem Eigennutzungsrecht tatsächlich Gebrauch 
macht. Unerheblich ist dabei auch, ob sich der Vorbehalt der Selbst-
nutzung aus einer einzelvertraglich vereinbarten Vertragsbedingung 
oder aus einem formularmäßigen Mustervertrag ergibt.

7. Vom Arbeitnehmer getragene Aufwendungen 
bei der Überlassung eines betrieblichen Kfz

Zahlt der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber oder an einen Dritten zur 
Erfüllung einer Verpfl ichtung des Arbeitgebers für die außerdienst-
liche Nutzung (Nutzung zu privaten Fahrten, zu Fahrten zwischen 
Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte und zu Heimfahrten im 
Rahmen einer doppelten Haushaltsführung) eines betrieblichen Kfz 
ein Nutzungsentgelt, mindert dies den Nutzungswert und damit den 
zu versteuernden Anteil.

Das Bundesfi nanzministerium stellt in einem Schreiben vom 
19.4.2013 fest, dass die vollständige oder teilweise Übernahme 
einzelner Kfz-Kosten (z. B. Treibstoffkosten, Versicherungsbeiträ-
ge, Wagenwäsche) durch den Arbeitnehmer kein Nutzungsentgelt 
darstellt. Dies gilt auch für einzelne Kfz-Kosten, die zunächst vom 
Arbeitgeber verauslagt und anschließend dem Arbeitnehmer weiter-
belastet werden oder wenn der Arbeitnehmer zunächst pauschale 
Abschlagszahlungen leistet, die zu einem späteren Zeitpunkt nach 
den tatsächlich entstandenen Kfz-Kosten abgerechnet werden. 

Ein den Nutzungswert minderndes Nutzungsentgelt muss da-
her arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeits- oder 
dienstrechtlichen Rechtsgrundlage für die Gestellung des betrieb-
lichen Kfz vereinbart worden sein und darf nicht die Weiterbelas-
tung einzelner Kfz-Kosten zum Gegenstand haben. 



Beispiel 1: In der Überlassungsvereinbarung ist geregelt, dass der 
Arbeitnehmer ein Entgelt in Höhe von 0,20 € je privat gefahrenen 
Kilometer zu zahlen hat. Hier handelt es sich um ein pauschales 
Nutzungsentgelt. Der pauschale Nutzungswert ist um dieses Nut-
zungsentgelt zu kürzen.

Beispiel 2: Der Arbeitnehmer kann das Kfz mittels einer Tankkar-
te des Arbeitgebers betanken. In der Überlassungsvereinbarung 
ist geregelt, dass der Arbeitnehmer ein Entgelt in Höhe der privat 
veranlassten Treibstoffkosten zu zahlen hat. Der Arbeitgeber hat 
den Betrag für den vom Arbeitnehmer anlässlich privater Fahrten 
verbrauchten Treibstoff ermittelt und vom Gehalt des Folgemonats 
einbehalten.
Die nachträgliche Kostenübernahme durch den Arbeitnehmer ist 
kein Nutzungsentgelt. Aus den übernommenen Treibstoffkosten wird 
nicht dadurch ein Nutzungsentgelt, dass der Arbeitnehmer zunächst 
auf Kosten des Arbeitgebers tanken kann und erst anschließend die 
Treibstoffkosten ersetzen muss.

Konsequenz: Vermeidung der teilweisen Übernahme einzelner Kfz-
Kosten; dafür Vereinbarung eines pauschalen Nutzungsentgelts.

8.  Neue Nachweismöglichkeiten für innerge-
meinschaftliche Lieferungen ab 1.10.2013

Innergemeinschaftliche Lieferungen sind umsatzsteuerfrei. Jedoch 
müssen die Voraussetzungen hierfür vom leistenden Unternehmer 
nachgewiesen werden. 

Eine innergemeinschaftliche Lieferung liegt vor, wenn bei einer Lie-
ferung die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Der Unternehmer oder der Abnehmer hat den Gegenstand der 
Lieferung in das übrige Gemeinschaftsgebiet befördert oder 
versendet;

2. der Abnehmer ist
a) ein Unternehmer, der den Gegenstand der Lieferung für 

sein Unternehmen erworben hat,
b) eine juristische Person, die nicht Unternehmer ist oder die 

den Gegenstand der Lieferung nicht für ihr Unternehmen 
erworben hat, oder 

c) bei der Lieferung eines neuen Fahrzeugs auch jeder andere 
Erwerber

3. und der Erwerb des Gegenstands der Lieferung unterliegt beim 
Abnehmer in einem anderen Mitgliedstaat den Vorschriften der 
Umsatzbesteuerung.

Als innergemeinschaftliche Lieferung gilt auch das einer Lieferung 
gleichgestellte Verbringen eines Gegenstands.

Nach der mit Wirkung vom 1.1.2012 geänderten Umsatzsteuer-
durchführungsverordnung (UStDV) war für solche Lieferungen so-
wohl in Beförderungs- als auch in Versendungsfällen der gesetzlich 
vorgeschriebene Belegnachweis mit einer sog. Gelangensbestäti-
gung zu führen. In der Praxis hat es sich aber gezeigt, dass die als 
regelmäßig einzige Nachweismöglichkeit mit der Gelangensbestäti-
gung zu Anwendungsschwierigkeiten geführt hat. 

Mit der Neufassung der UStDV wird an der Gelangensbestätigung 
– als „einer“ Möglichkeit zur vereinfachten Nachweisführung – fest-
gehalten, gleichzeitig werden jedoch Vereinfachungen angeboten. 

So wurde z. B. bei der Gelangensbestätigung selbst die bisherige Re-
gelung dahingehend erweitert, dass auch ein von dem Abnehmer zur 
Abnahme des Liefergegenstandes Beauftragter die Gelangensbestä-
tigung unterzeichnen kann. Dies kann z. B. ein selbständiger Lager-
halter, ein anderer Unternehmer oder in einem Reihengeschäft der 
tatsächliche (letzte) Abnehmer sein. Im Übrigen muss der Abneh-
mer die Gelangensbestätigung nicht in jedem Fall persönlich unter-
zeichnen; dies kann auch z. B. durch einen Arbeitnehmer geschehen. 
Daneben wird insbesondere auch zugelassen, dass der Unternehmer 
das Vorliegen einer innergemeinschaftlichen Lieferung mit einer Be-
scheinigung des von ihm beauftragten Spediteurs belegen kann. 

Der Unternehmer kann den Nachweis aber auch mit allen anderen 
zulässigen Belegen und Beweismitteln führen, aus denen sich das 
Gelangen des Liefergegenstands in das übrige Gemeinschaftsge-
biet an den umsatzsteuerrechtlichen Abnehmer in der Gesamtschau 
nachvollziehbar und glaubhaft ergibt. 

Bitte beachten Sie: Liegen dem liefernden Unternehmer Belege der 
in der UStDV genannten Art jedoch nicht vor und kann er die Steuer-
befreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung auch mit anderen 
Belegen oder Beweismitteln nicht führen, geht die Finanzverwaltung 
von der Steuerpfl icht der innergemeinschaftlichen Lieferung aus.

9.  TERMINSACHE: ELSTER-Zertifi kat für 
Lohnsteuer-Anmeldungen und Umsatzsteuer-
Voranmeldungen ab 1.9.2013 zwingend

Nicht authentifi ziert übermittelte Daten werden ab dem 1.9.2013 
von der Steuerverwaltung nicht mehr angenommen. 

Betroffen sind Lohnsteuer-Anmeldungen, Umsatzsteuer-Voranmel-
dungen, Anmeldungen von Sondervorauszahlungen, Zusammenfas-
sende Meldungen sowie Anträge auf Dauerfristverlängerung. Zur 
Vermeidung von Unannehmlichkeiten sollten die Betroffenen sich 
frühzeitig um die Authentifi zierung kümmern (siehe unter http://
www.elsteronline.de).

 

Basiszinssatz: seit 1.7.2013 = - 0,38 %, 1.1.2013 - 30.6.2013 = - 0,13 %, 1.1.2012 – 31.12.2012 = 0,12 %
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB; seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 2013: Juni = 105,6; Mai = 105,5; April = 105,1; März = 105,6; Februar = 105,1; Januar = 104,5
2010 = 100 2012: Dezember = 105,0; November = 104,7; Oktober 104,6; 
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: 
  http://www.destatis.de – Konjukturindikatoren – Verbraucherpreisindex

  Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


